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Orts-Gemeinde Thaur Pol.Bezirk: Innsbruck-Land 
 
Aktenzeichen: 920/23/10/10 
 
 

K U N D M A C H U N G 

 
 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 06. September 2023 
nachfolgenden Beschluss gefasst: 
 

Änderung Verordnung Erschließungsbeitrag 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Thaur hat mit Beschluss vom 06.09.2023 aufgrund 
der Bestimmungen des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetzes 2011 – 
TVAG 2011, LGBI. Nr. 58/2011 in der Fassung LGBl. Nr. 130/2013, folgende 
Verordnung erlassen: 
 
 

§ 1 
Erschließungsbeitrag 

 
Die Gemeinde Thaur erhebt zur teilweisen Abdeckung der Kosten der 
Verkehrserschließung einen Erschließungsbeitrag. 
 
 

§ 2 
Höhe des Erschließungsbeitragssatzes 

 
Die Höhe des Erschließungsbeitragssatzes wird gemäß § 7 Abs. 3 TVAG 2011 für das 
gesamte Gemeindegebiet mit 2,8 v. H. des von der Tiroler Landesregierung durch  
Verordnung vom 16.12.2014, LGBI. Nr. 35/2203 für die Gemeinde Thaur festgelegten 
Erschließungskostenfaktors bestimmt. 
 
 

§ 3 
Verfahrensbestimmungen 

 
Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO in 
Verbindung mit dem Tiroler Abgabengesetz – TAbgG, in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
 

§ 4 
Personenbezogene Bezeichnungen 

 
Alle in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten 
gleichermaßen für Personen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts. 
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§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 
Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages mit 31.12.2023 außer 
Kraft. 

 

 

 

 

 
Thaur, am 10.10.2023 
 
 
 

Für den Gemeinderat: 
Der Bürgermeister: 

 
 
 

 Christoph Walser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An der Amtstafel der Gemeinde Thaur 
angeschlagen am: 10.10.2023 
abgenommen am:  27.10.2023 


